
 
 
Bürgermeister/in Beigeordnete/r Fachbereichsleiter/in 

 
Die Stadtverordnetenversammlung � hat in ihrer Sitzung am  
Der Hauptausschuss � hat in seiner Sitzung am  
 
den empfohlenen Beschluss mit � Änderung(en) und � Ergänzung(en) � gefasst � nicht gefasst.  
 
 
F.d.R.d.A. 

Vorlage 
  öffentlich 

   nichtöffentlich Vorlage-Nr.: 14/08 
Der Bürgermeister 
Fachbereich/Abt.: 3 
 
Stadtentwicklung und Bauaufsicht 
 
 
 

zur Vorberatung an:  Hauptausschuss 
   Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
  Stadtentwicklungs-, Bau- und Wirtschaftsausschuss 
   Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss 
   Bühnenausschuss 
   Ortsbeiräte/Ortsbeirat: Blumenhagen 
         

zur Unterrichtung an:   Personalrat Datum:  

16. März 2009 zum Beschluss an:  Hauptausschuss 
   Stadtverordnetenversammlung 

 
Betreff:    Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes "Am Schlafsteig" für den Ortsteil Blumenhagen der Stadt 
                 Schwedt/Oder         
 

Beschlussentwurf:  
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwedt/Oder beschließt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Am 

Schlafsteig“ für den Ortsteil Blumenhagen, dessen Geltungsbereich begrenzt wird: 
- im Norden durch den befahrbaren Weg „Zu den Müllerbergen“ und der angrenzenden Wohnbebauung 
- im Osten durch die landwirtschaftliche Nutzfläche 
- im Süden durch die Flurstücksgrenze des Flurstückes 164 
- im Westen durch die Geltungsbereichsgrenze der Klarstellungssatzung des Ortsteils Blumenhagen. 

       Der genaue Geltungsbereich ist auf der zu diesem Beschluss gehörenden Anlage 2 dargestellt. 
2. Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen für die Bebauung mit 

Einfamilienhäusern. 
3. Auf Grundlage des § 2 Abs. 4 BauGB ist zur Sicherung der Umweltbelange eine Umweltprüfung durchzuführen. 
4. Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB zusammen mit den zu diesem Beschluss gehörenden Plänen (Anlage 1 

und 2) ortsüblich bekannt zu machen. 

Finanzielle Auswirkungen: 

 keine  im Verwaltungshaushalt  im Vermögenshaushalt 
 Die Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt.  Die Mittel werden im Haushaltsplan eingestellt. 

Einnahmen:         Ausgaben:         Haushaltsstelle:         Haushaltsjahr:        
                        
                        
                        
                        
 

 Die Mittel stehen nicht zur Verfügung. 
 Die Mittel stehen nur in folgender Höhe zur Verfügung:       
 Mindereinnahmen werden in folgender Höhe wirksam:        

      Deckungsvorschlag:       
 
Datum/Unterschrift Kämmerer/Kämmerin: ___________________________________/ 
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Begründung: 

 

Für den Ortsteil Blumenhagen der Stadt Schwedt/Oder bestimmt die seit dem 8. Juli 1998 rechtskräftige 

Klarstellungssatzung den Bereich, in dem Baurecht nach § 34 BauGB besteht. Damit sind alle außerhalb 

des Geltungsbereiches dieser Klarstellungssatzung liegenden Flächen dem Außenbereich nach § 35 

BauGB zuzuordnen und damit vorrangig von Bebauung freizuhalten. 

Da die Nachfrage nach Bauflächen für die Errichtung von Einfamilienhäusern im Stadtgebiet und den 

Ortsteilen weiterhin anhält, diese aber im gesamten Stadtgebiet gegenwärtig nicht ausreichend zur 

Verfügung stehen, ist es Ziel dieses Bebauungsplanverfahrens die im gekennzeichneten Geltungsbereich 

(Anlage 2) gelegene Fläche planungsrechtlich für die Bebauung mit Einfamilienhäusern zu sichern. 

Die Planungskosten für das Bebauungsplanverfahren werden vom Bauträger übernommen. 

Auf Grundlage von § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen, die voraussichtlich 

erhebliche Umweltauswirkungen schutzgutbezogen ermittelt, bewertet und Maßnahmen für den 

Ausgleich vorschlägt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage liegt digital nicht vor. 

 


